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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
heute erhalten Sie die Lauscha-
er Zeitung - Amtsblatt der Stadt 
Lauscha. 

Wie bereits in der Februar-Aus-
gabe angekündigt, enthält das 
Amtsblatt ausschließlich Be-
kanntmachungen der Stadt Lau-
scha und der Stadtverwaltung. 
Wenn sich die Rechtslage dies-
bezüglich nicht ändert, dann 
wird das auch in Zukunft so sein. 

Fortan erscheint das Amtsblatt 
der Stadt Lauscha im Bedarfs-
fall - und damit nicht mehr 
zwingend monatlich - auf der 
Grundlage der Thüringer Be-
kanntmachungsverordnung 
vom 22. August 1994.

Das Amtsblatt wird wie bisher an 
alle Haushalte in Lauscha und 
Ernstthal verteilt.

Um unsere Leser auch weiter-
hin mit Informationen aus dem 
öffentlichen Leben, den Verei-
nen, der Ortsgeschichte und zu 
Veranstaltungen versorgen zu 
können, gibt es im Ergebnis ei-
ner Zusammenkunft mit den Be-
teiligten erste vielversprechen-
de Ideen zur Herausgabe eines 
Mitteilungsblattes. Details, wie 
beispielsweise die Herausge-
berschaft und die Finanzierung, 
werden derzeit geklärt. Ich hoffe 
mit Ihnen, bald ein interessantes 
Mitteilungsblatt in den Händen 
halten zu können.

Wenn Sie sich an der Erstellung, 
Finanzierung oder in anderer 
Weise am Mitteilungsblatt betei-
ligen möchten, nenne ich Ihnen 
gerne die Ansprechpartner,

Ihr Bürgermeister 
Norbert Zitzmann
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Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Be-
zeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tra-
gen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnun-
gen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für 
ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein 
Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine 
Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellver-
treter. Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stell-
vertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner 
des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thürin-
ger Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, 
sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzuneh-
men. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. 
Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner 
des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberu-
fen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss 
nach dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wähler-

gruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und 

Anschrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihen-
folge im Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stell-
vertreters,

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburts-
datums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der 

Anlage 6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe 
Wahl in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber 
aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnahme in den 
Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG 
von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende 
Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungslei-
ters und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung 
nach § 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufge-
stellten Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck 
einberufenen Versammlung von den wahlberechtigten 
Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung 
gewählt werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der 
Versammlung ist vorschlagsberechtigt.

Wahlleiter
Stadt Lauscha

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl der Stadtratsmitglieder

Wahl der Stadtratsmitglieder
1.
In der Stadt Lauscha sind am 26. Mai 2019 sechzehn 
Stadtratsmitglieder zu wählen.
Zum Stadtratsmitglied sind nur Wahlberechtigte im Sin-
ne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, die am Tag der Wahl 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Wahlberechti-
gung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Danach sind 
Deutsche und Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union 
besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind (§ 2 ThürKWG) und seit mindes-
tens drei Monaten ihren Aufenthalt in der Gemeinde 
haben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, 
wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei meh-
reren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sinne des 
Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der 
Bundesrepublik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dä-
nemark, Republik Estland, Republik Finnland, Franzö-
sische Republik, Hellenische Republik (Griechenland), 
Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Republik 
Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, 
Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, 
Rumänien, Königreich Schweden, Slowakische Republik, 
Republik Slowenien, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritanni-
en und Nordirland* sowie Republik Zypern.
* Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-
land besitzen, sind wählbar, wenn das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl 
noch ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wähl-
barkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl 
wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Si-
cherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Stadtratsmitglieder können Wahlvor-
schläge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grund-
gesetzes oder von Wählergruppen aufgestellt werden. 
Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit auf-
gefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahl-
vorschlag einreichen.
Ein Wahlvorschlag darf höchstens zweiunddreißig Be-
werber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer Rei-
henfolge unter Angabe ihres Nachnamens und Vorna-
mens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und ihrer 
Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Bewerber 
darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt werden; er 
muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen.
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es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Be-
werber oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags 
war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften persönlich nach der Einrei-
chung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei 
der Gemeindeverwaltung Lauscha bis zum 34. Tag vor 
der Wahl - 22. April 2019, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste un-
ter Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift 
und ihres Geburtsdatums einzutragen und eine eigen-
händige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung 
von Unterstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter 
der Gemeinde mit dem Wahlvorschlag verbunden und 
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags wäh-
rend der üblichen Dienstzeiten der Stadtverwaltung Lau-
scha am:

Montag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
in 98724 Lauscha Bahnhofstraße 12, Raum 11 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie we-
gen Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in 
der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Stadtver-
waltung aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintra-
gungsschein.
Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt 
werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Ein-
tragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, 
die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintra-
gungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Vor-
aussetzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins 
vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für 
dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für diesel-
be Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste ein-
getragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl unterzeichnet haben.
Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Lis-
tenverbindung). Sie muss spätestens am 34. Tag vor der 
Wahl (22. April 2019), 18.00 Uhr, durch übereinstimmen-
de Erklärung der Beauftragten der Wahlvorschläge ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen. Dieser 
Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der Mehrheit 
der Unterzeichner der einzelnen beteiligten Wahlvor-
schläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens 
am 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr 
eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim Wahllei-
ter der Stadt Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha einzurei-
chen.

Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzustel-
len. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvorschlags 
ist eine gemeinsame Versammlung aller beteiligten 
Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Die Bewerber kön-
nen auch durch eine Versammlung von Delegierten, die 
von den wahlberechtigten Mitgliedern einer Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen einer Wählergruppe 
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversamm-
lung zu diesem Zweck gewählt sind, in geheimer Abstim-
mung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 
Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahl-
vorschlag, Ort und Zeit der Versammlung, die Form 
der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit 
dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Fest-
legung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstel-
lungsversammlung vorschlagsberechtigt war und dass 
den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung 
an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige 
Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die 
nicht aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im 
Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises Sonne-
berg oder im Stadtrat der Stadt Lauscha vertreten sind, 
müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlbe-
rechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wäh-
lergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel 
Wahlberechtigten unterstützt werden wie Gemeinderats-
mitglieder zu wählen sind (insgesamt 64 Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvor-
schlagsträger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im 
Kreistag oder Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei 
Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, 
die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe 
zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften 
von viermal so viel Wahlberechtigten wie Gemeinderats-
mitglieder zu wählen sind.
Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzli-
chen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahl-
vorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamt-
heit im Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben 
gemeinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten 
sind oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner 
Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahl-
vorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen 
im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises, in dem die Gemeinde liegt, oder im Stadt-
rat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, 
wenn eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänder-
ten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, 
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Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im Sin-
ne des Melderechts maßgebend (§ 1 Abs. 1, § 12 ThürKWG).
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der 
Bundesrepublik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dä-
nemark, Republik Estland, Republik Finnland, Französi-
sche Republik, Hellenische Republik (Griechenland), Ir-
land, Italienische Republik, Republik Kroatien, Republik 
Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, 
Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, 
Rumänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, 
Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechi-
sche Republik, Republik Ungarn, Vereinigtes Königreich 
Großbritannien und Nordirland* sowie Republik Zypern.
* Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-
land besitzen, sind wählbar, wenn das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl 
noch ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wähl-
barkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl 
wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Si-
cherungsverwahrung befindet (§ 12 ThürKWG).
1.1
Für die Wahl der Ortsteilratsmitglieder können Wahl-
vorschläge von Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes oder von Wählergruppen aufgestellt wer-
den. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird hiermit 
aufgefordert.
Jede Partei oder jede Wählergruppe kann nur einen Wahl-
vorschlag einreichen. Ein Wahlvorschlag darf höchstens 
12 Bewerber enthalten. Die Bewerber sind in erkennbarer 
Reihenfolge unter Angabe ihres Nachnamens und Vor-
namens sowie ihres Geburtsdatums, ihres Berufs und 
ihrer Anschrift im Wahlvorschlag aufzuführen. Jeder Be-
werber darf nur in einem Wahlvorschlag aufgestellt wer-
den; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich ertei-
len. Jeder Wahlvorschlag muss den Namen und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Be-
zeichnung hinzugefügt werden, wenn das zur deutlichen 
Unterscheidung der Wahlvorschläge erforderlich ist. Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämtli-
cher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tra-
gen. Alle Wahlvorschläge müssen die Unterschriften von 
zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahl-
vorschlag unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnun-
gen erklärt der Wahlausschuss die Unterzeichnung für 
ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein 
Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Be-
zeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags als Beauftragter, der zweite als sein
Stellvertreter. Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der 
Stellvertreter bezeichnet, dann ist der erste Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thü-
ringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt 
ist, sind nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen 
zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzuneh-
men. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten.

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 44. 
Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten des 
Wahlvorschlages und der Mehrheit der übrigen Unter-
zeichner des Wahlvorschlages zurückgenommen wer-
den. Die Erklärung von Listenverbindungen muss bis 
zum 34. Tag vor der Wahl (22. April 2019) bis 18.00 Uhr 
ebenfalls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl 
wird ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber 
und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Be-
werber durchgeführt. Der Wähler hat in diesem Fall so 
viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen 
sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahl-
leiter der Stadt unverzüglich auf Mängel überprüft und 
die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel zu 
beseitigen. Mängel der Wahlvorschläge müssen spätes-
tens bis 34. Tag vor der Wahl (22. April 2019) bis 18.00 
Uhr behoben sein. Bis zum gleichen Zeitpunkt sind auch 
noch Änderungen der Wahlvorschläge insoweit zulässig, 
als sie infolge Wegfalls von Bewerbern durch Tod oder 
nachträglichen Wählbarkeitsverlust veranlasst sind; Per-
sonen, die in solchen Fällen aufgestellt werden sollen 
(Ersatzbewerber), sind in gleicher Weise wie Bewerber 
zu wählen. Am 33. Tag vor der Wahl (23. April 2019) tritt 
der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und be-
schließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und Erklä-
rungen zu Listenverbindungen den durch das Thüringer 
Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommunal-
wahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in 
männlicher und weiblicher Form.

Lauscha, 26. Februar 2019
Krauße
Wahlleiter

Wahlleiter
Stadt Lauscha

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Ortsteilrates Ernstthal 
Wahl der Ortsteilratsmitglieder

1.
In dem Ortsteil Ernstthal der Stadt Lauscha sind am 26. 
Mai 2019 6 Ortsteilratsmitglieder zu wählen.
Zum Ortsteilratsmitglied sind nur Wahlberechtigte im 
Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, die am Tag der 
Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Wahlbe-
rechtigung ergibt sich aus §§ 1 und 2 ThürKWG. Danach 
sind Deutsche und Personen, die die Staatsangehörig-
keit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, wahlberechtigt, wenn sie nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind (§2  ThürKWG) und seit 
mindestens drei Monaten ihren Aufenthalt im Ortsteil 
haben; der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, 
wenn die Person in der Gemeinde gemeldet ist.



LAUSCHAER ZEITUNG – Amtsblatt der Stadt Lauscha - 5 - Nr. 3/2019 

3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die 
nicht aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, 
im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises, in 
dem die Gemeinde liegt, oder im Stadtrat der Stadt Lau-
scha vertreten sind, müssen neben den Unterschriften 
von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder 
Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von 
viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Un-
terschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvor-
schlagsträger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im 
Kreistag oder Gemeinderat vertreten ist, benötigt bei 
Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, 
die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe 
zu tragen hat, zusätzliche Unterstützungsunterschriften 
von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ortsteilratsmit-
glieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschrif-
ten, wenn dessen Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl in ihrer Gesamtheit im Gemeinderat oder im Kreis-
tag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvorschlags 
ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der be-
teiligten Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzel-
nen Wahlvorschlag keiner Unterstützungsunterschriften 
bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträger seit der letzten 
Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer Land-
tag, im Kreistag des Landkreises, in dem die Gemeinde 
liegt, oder im Stadtrat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, 
wenn eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten 
oder neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei 
denn, dass die Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften persönlich nach der Einrei-
chung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der 
Stadtverwaltung Lauscha bis zum 22. April 2019, 18.00 
Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und Nach-
namens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums ein-
zutragen und eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. 
Die Liste zur Leistung von Unterstützungsunterschriften 
wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem Wahlvor-
schlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung 
des Wahlvorschlags während der üblichen Dienstzeiten 
der Stadtverwaltung Lauscha
Montag, Freitag 8.30 Uhr - 12.00 Uhr
Dienstag 13.00 Uhr - 16.00 Uhr
Donnerstag 8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

13.00 Uhr - 18.00 Uhr
in 98724 Lauscha, Bahnhofstraße 12, Raum 11 ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie we-
gen Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in 
der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Stadtver-
waltung Lauscha aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen 
Eintragungsschein.

Der Beauftragte und sein Stellvertreter können durch 
schriftliche Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner 
des Wahlvorschlags gegenüber dem Wahlleiter abberu-
fen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss 
nach dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wähler-

gruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und 

Anschrift der Bewerber unter Angabe ihrer Reihen-
folge im Wahlvorschlag,

c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stell-
vertreters,

d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter 
Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburts-
datums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag sind als Anlagen beizufügen:
a) die Erklärungen der Bewerber nach dem Muster der 

Anlage 6 zur ThürKWO, dass sie nicht für dieselbe 
Wahl in einem anderen Wahlvorschlag als Bewerber 
aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnahme in den 
Wahlvorschlag zustimmen,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG 
von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende 
Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt vom Versammlungs-
leiter und zwei weiteren Teilnehmern der Versamm-
lung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

2.
Alle von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestell-
ten Bewerber müssen in einer zu diesem Zweck einberu-
fenen Versammlung von den wahlberechtigten Mitglie-
dern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen 
der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt 
werden. Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Ver-
sammlung ist vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung 
eines gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsa-
me Versammlung aller beteiligten Wahlvorschlagsträger 
durchzuführen. Die Bewerber können auch durch eine 
Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern einer Partei oder den wahlberechtig-
ten Angehörigen einer Wählergruppe aus der Mitte einer 
vorgenannten Mitgliederversammlung zu diesem Zweck 
gewählt sind, in geheimer Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 
Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge im Wahl-
vorschlag, Ort und Zeit der Versammlung, die Form 
der Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit 
dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der 
Versammlung gegenüber dem Gemeindewahlleiter an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl sowie die Fest-
legung der Reihenfolge in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist, dass jeder wahlberechtigte Teilnehmer der Aufstel-
lungsversammlung vorschlagsberechtigt war und dass 
den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen 
Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Der 
Wahlleiter ist zur Abnahme einer solchen Versicherung 
an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als zuständige 
Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
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nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen 
und als gültig zuzulassen sind.
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in 
männlicher und weiblicher Form.

Lauscha, den 26.Februar 2019
Krauße
Wahlleiter

Wahlleiter
Stadt Lauscha

Bekanntmachung

der Aufforderung zur Einreichung von  
Wahlvorschlägen für die Wahl des  
Ortsteilbürgermeisters im OT Ernstthal

Wahl des Ortsteilbürgermeisters
1.
In dem Ortsteil Ernstthal der Stadt Lauscha wird am 26. 
Mai 2019 ein Ortsteilbürgermeister als Ehrenbeamter 
der Gemeinde gewählt.
Zum Ortsteilbürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im 
Sinne der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag 
das 21. Lebensjahr vollendet und seit mindestens sechs 
Monaten seinen Aufenthalt in dem Ortsteil mit
Ortsteilverfassung hat; der Aufenthalt in dem Ortsteil 
mit Ortsteilverfassung wird vermutet, wenn die Person 
im Gebiet des Ortsteils mit Ortsteilverfassung gemeldet 
ist. Bei mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung im 
Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der 
Europäischen Union besitzen, sind unter denselben Be-
dingungen wahlberechtigt und wählbar wie Deutsche.
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der 
Bundesrepublik Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dä-
nemark, Republik Estland, Republik Finnland, Franzö-
sische Republik, Hellenische Republik (Griechenland), 
Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien Republik 
Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, 
Republik Malta, Königreich der Niederlande, Republik 
Österreich, Republik Polen, Portugiesische Republik, Ru-
mänien, Königreich Schweden, Republik Slowenien, Slo-
wakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritanni-
en und Nordirland* sowie Republik Zypern.
* Personen, die ausschließlich die Staatsangehörigkeit 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-
land besitzen, sind wählbar, wenn das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland am Tag der Wahl 
noch ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union ist.
Nicht wählbar ist, wer infolge Richterspruchs die Wähl-
barkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzt oder sich zum Zeitpunkt der Wahl 
wegen einer vorsätzlichen Straftat in Strafhaft oder in Si-
cherungsverwahrung befindet.
Zum Ortsteilbürgermeister kann außerdem nicht ge-
wählt werden, wer nicht die Gewähr dafür bietet, dass er 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundord-
nung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesver-
fassung eintritt.

Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt 
werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Ein-
tragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten 
Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, 
die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzuneh-
men; die wahlberechtigte Person hat auf dem Eintra-
gungsschein an Eides statt zu versichern, dass die Vor-
aussetzungen für die Erteilung eines Eintragungsscheins 
vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für 
dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für die-
selbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für diesel-
be Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
4.
Die Verbindung von Wahlvorschlägen ist zulässig (Lis-
tenverbindung). Sie muss spätestens am 22. April 2019, 
18.00 Uhr, durch übereinstimmende Erklärung der Be-
auftragten der Wahlvorschläge gegenüber dem Wahllei-
ter der Gemeinde erfolgen.
Dieser Erklärung ist die schriftliche Zustimmung der 
Mehrheit der Unterzeichner der einzelnen beteiligten 
Wahlvorschläge (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) beizufügen.
5.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens 
am 12. April 2019 bis 18.00 Uhr eingereicht sein. Die 
Wahlvorschläge sind beim Wahlleiter der Stadt Lauscha, 
Bahnhofstraße 12, 98724 Lauscha einzureichen. Einge-
reichte Wahlvorschläge können nur bis zum 12. April 
2019 bis 18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Er-
klärung des Beauftragten des Wahlvorschlages und der 
Mehrheit der übrigen Unterzeichner des Wahlvorschla-
ges zurückgenommen werden. Die Erklärung von Lis-
tenverbindungen muss bis zum 22. April 2019 bis 18.00 
Uhr ebenfalls gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde 
erfolgen.
6.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag 
eingereicht, so findet Mehrheitswahl statt, d. h. die Wahl 
wird ohne Bindung an etwaige vorgeschlagene Bewerber 
und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Be-
werber durchgeführt.
Der Wähler hat in diesem Fall so viele Stimmen, wie 
Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind.
7.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahl-
leiter der Gemeinde unverzüglich auf Mängel überprüft 
und die Beauftragten aufgefordert, festgestellte Mängel 
zu beseitigen.
Mängel der Wahlvorschläge müssen spätestens bis 22. 
April 2019 bis 18.00 Uhr behoben sein. Bis zum glei-
chen Zeitpunkt sind auch noch Änderungen der Wahl-
vorschläge insoweit zulässig, als sie infolge Wegfalls von 
Bewerbern durch Tod oder nachträglichen Wählbarkeits-
verlust veranlasst sind; Personen, die in solchen Fällen 
aufgestellt werden sollen (Ersatzbewerber), sind in glei-
cher Weise wie Bewerber zu wählen. Am 23. April 2019 
tritt der Wahlausschuss der Gemeinde zusammen und 
beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge und 
Erklärungen zu Listenverbindungen den durch das Thü-
ringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
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1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss 
nach dem Muster der Anlage 5 zur ThürKWO enthalten:
a) das Kennwort der einreichenden Partei oder Wähler-

gruppe,
b) Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und 

Anschrift des Bewerbers,
c) die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stell-

vertreters,
d) die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter 

Angabe ihres Vor- und Nachnamens, ihres Geburts-
datums und ihrer Anschrift.

Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind 
als Anlage beizufügen:
a) die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur 

ThürKWO, dass er seiner Aufnahme als Bewerber 
in den Wahlvorschlag zustimmt, nicht für dieselbe 
Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, zur Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit, dem Amt für Nationale Sicherheit 
oder Beauftragten dieser Einrichtungen und des Ein-
verständnisses mit der Einholung der erforderlichen 
Auskünfte sowie dass ihm die Eignung für eine Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte 
des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 
Satz 1 ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG 
von der Partei oder Wählergruppe durchzuführende 
Versammlung,

c) Versicherungen an Eides statt des Versammlungslei-
ters und zwei weiterer Teilnehmer der Versammlung 
nach § 15 Abs. 3 Satz 2 ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem 
Muster der Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nach-
namen des Bewerbers als Kennwort, den Vornamen, das 
Geburtsdatum, den Beruf und die Anschrift des Bewer-
bers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, des 
Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von 
mindestens fünfmal so viel Wahlberechtigten tragen, wie 
weitere Mitglieder des Ortsteilrats zu wählen sind, ins-
gesamt dreißig Unterschriften. Bewirbt sich der bisheri-
ge Ortsteilbürgermeister als Einzelbewerber, sind keine 
Unterstützungsunterschriften erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage 
beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur 
ThürKWO, dass er nicht für dieselbe Wahl in einem 
anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, zur Zusammen-
arbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem 
Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser 
Einrichtungen und des Einverständnisses mit der Ein-
holung der erforderlichen Auskünfte sowie dass ihm 
die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis 
nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmun-
gen nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte 
Bewerber muss in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Versammlung von den wahlberechtigten Mitgliedern der 
Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der Wäh-
lergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. Je-
der stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist 
vorschlagsberechtigt.

Darüber hinaus ist nicht wählbar, wer im Übrigen die 
persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht besitzt. Jeder Bewerber für das 
Amt des Ortsteilbürgermeisters hat für die Zulassung 
zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als 
hauptamtlicher oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem 
Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Natio-
nale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass 
er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte insbe-
sondere beim Landesamt für Verfassungsschutz sowie 
beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staats-
sicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beam-
tenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Ortsteilbürgermeis-
ters können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des 
Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbewerbern 
eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen wird hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewer-
ber kann nur einen Wahlvorschlag einreichen, der nur 
einen Bewerber enthalten darf und dem eine Erklärung 
des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürKWG beizu-
fügen ist.
Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag aufge-
stellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schrift-
lich erteilen, sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer 
Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss 
den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 
oder der Wählergruppe als Kennwort tragen; dem Kenn-
wort kann eine weitere Bezeichnung hinzugefügt wer-
den, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahl-
vorschläge erforderlich ist.
Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Namen sämt-
licher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen 
tragen. Die Wahlvorschläge von Parteien und Wähler-
gruppen müssen die Unterschriften von zehn Wahl-
berechtigten tragen, die nicht Bewerber des Wahlvor-
schlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt 
der Wahlausschuss die Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein 
Stellvertreter zu bezeichnen. Der Beauftragte und sein 
Stellvertreter müssen wahlberechtigt sein. Fehlt eine Be-
zeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des Wahlvor-
schlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. 
Ist nur ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter 
bezeichnet, dann ist der erste Unterzeichner des Wahl-
vorschlags der Stellvertreter. Soweit im Thüringer Kom-
munalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind 
nur der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein 
Stellvertreter berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im 
Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der Be-
auftragte und sein Stellvertreter können durch schriftli-
che Erklärung der Mehrheit der Unterzeichner des Wahl-
vorschlags gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde 
abberufen und durch andere ersetzt werden.
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3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften persönlich nach der Einrei-
chung des Wahlvorschlags in eine vom Wahlleiter bei der 
Stadtverwaltung Lauscha bis zum 34. Tag vor der Wahl 
(22. April 2019) 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Anga-
be ihres Vor- und Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres 
Geburtsdatums einzutragen und eine eigenhändige Un-
terschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Unter-
stützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Stadt 
mit dem Wahlvorschlag verbunden und
unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschlags wäh-
rend der üblichen
Dienstzeiten der Stadtverwaltung Lauscha am:
Montag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
in 98724 Lauscha Bahnhofstraße 12, Raum 11 ausgelegt. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie we-
gen Krankheit oder einer körperlichen Beeinträchtigung 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in 
der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Gemein-
deverwaltung aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen 
Eintragungsschein. Die Eintragung kann in diesem Fall 
dadurch bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Per-
son auf dem Eintragungsschein ihre Unterstützung ei-
nes bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfs-
person beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum 
für sie vorzunehmen; die wahlberechtigte Person hat 
auf dem Eintragungsschein an Eides statt zu versichern, 
dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften aus-
geschlossen sind Bewerber von Wahlvorschlägen für die 
dieselbe Wahl sowie Wahlberechtigte, die sich für diesel-
be Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste ein-
getragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe 
Wahl unterzeichnet haben. Geleistete Unterschriften 
können nicht zurückgenommen werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch 
nicht die erforderliche Zahl an Unterschriften, so wird 
dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom Wahlleiter der Ge-
meinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften [Anlage 7a zur ThürKWO] verbunden 
und unverzüglich nach Einreichung des Wahlvorschla-
ges ausgelegt. Die Ausführungen unter 3.3 gelten ent-
sprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekannt-
machung der Aufforderung zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen eingereicht werden. Sie müssen spätestens 
am 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 18.00 Uhr 
eingereicht sein. Die Wahlvorschläge sind beim Wahl-
leiter der Stadt Lauscha, Bahnhofstraße 12, 98724 Lau-
scha einzureichen. Eingereichte Wahlvorschläge können 
nur bis zum 44. Tag vor der Wahl (12. April 2019) bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des 
Beauftragten des Wahlvorschlags und der Mehrheit der 
übrigen Unterzeichner des Wahlvorschlags oder durch 
schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers zurückge-
nommen werden.

Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre 
Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vorzu-
stellen. Zur Aufstellung eines gemeinsamen Wahlvor-
schlags ist eine gemeinsame Versammlung aller beteilig-
ten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber 
kann auch durch eine Versammlung von Delegierten, die 
von den wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder 
den wahlberechtigten Angehörigen der Wählergruppe 
aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversamm-
lung zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer 
Abstimmung gewählt werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des 
Bewerbers, Ort und Zeit der Versammlung, die Form der 
Einladung sowie die Zahl der Anwesenden ist mit dem 
Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der Ver-
sammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Ver-
sammlung gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl in geheimer Ab-
stimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtigte Teil-
nehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und 
den Bewerbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und 
ihre Ziele der Versammlung in angemessener Zeit vor-
zustellen. Der Wahlleiter der Gemeinde ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er 
gilt insoweit als zuständige Behörde im Sinne des § 156 
des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die 
nicht aufgrund eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im 
Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises Sonne-
berg, im Stadtrat oder im Ortsteilrat Ernstthal vertreten 
sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahl-
berechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzlich von viermal so 
viel Wahlberechtigten unterstützt werden wie weitere 
Mitglieder des Ortsteilrats zu wählen sind (insgesamt 
vierundzwanzig Unterschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvor-
schlagsträger eines gemeinsamen Wahlvorschlags im 
Kreistag, im Stadtrat oder Ortsteilrat vertreten ist, be-
nötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahl-
vorschlags neben den Unterschriften von zehn Wahl-
berechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder 
Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Unterstüt-
zungsunterschriften von viermal so viel Wahlberechtig-
ten wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind. Ein ge-
meinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvor-
schlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit 
im Stadtrat oder im Kreistag aufgrund desselben ge-
meinsamen Wahlvorschlags ununterbrochen vertreten 
sind oder wenn einer der beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag keiner 
Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahl-
vorschlagsträger seit der letzten Wahl ununterbrochen 
im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des 
Landkreises Sonneberg, im Stadtrat oder im Ortsteilrat 
vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, 
wenn eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänder-
ten oder neuen Namen einen Wahlvorschlag einreicht, 
es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Be-
werber oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags 
war.
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Beschluss Nr.: 06/09/19
Vorzeitige Beendigung der Haushaltskonsolidierung
Der Stadtrat der Stadt Lauscha gibt seine Zustimmung 
zum Antrag auf vorzeitige Beendigung der Haushalts-
konsolidierung.
Beschluss Nr.: 06/10/19
Entschädigungssatzung der Stadt Lauscha
Der Stadtrat der Stadt Lauscha beschließt die Entschädi-
gungssatzung der Stadt Lauscha.
Beschluss Nr.: 06/12/19
Jahresrechnung 2016
Der Stadtrat der Stadt Lauscha stellt die Jahresrechnung 
2016 im Sinne des § 80 Abs. 3 ThürKO fest. Der Stadt-
rat der Stadt Lauscha erteilt dem Bürgermeister für den 
Zeitraum der Jahresrechnung 2016 Entlastung.
Die Anlagen liegen 2 Wochen nach Erscheinen dieses 
Amtsblattes in der Stadt Lauscha, Rathaus, Bahnhofstr. 
12, zu den bekannten Öffnungszeiten zu jedermanns 
Einsichtnahme aus.

Grundsteuer bei Eigentumswechsel

Die Stadtverwaltung Lauscha informiert zur  
Grundsteuer bei Eigentumswechsel

Die Grundsteuer ist eine Jahressteuer und wird gemäß 
§ 9 Grundsteuergesetz nach den Verhältnissen zu Be-
ginn des Kalenderjahres festgesetzt.
Das heißt, Steuerschuldner für das Kalenderjahr ist der-
jenige, in dessen Eigentum das Grundstück am 01. 01. 
des Kalenderjahres steht (Grundbucheintragung).
Änderungen, die erst im Laufe des Kalenderjahrs eintre-
ten, wie z.B. Eigentumswechsel, müssen für dieses Ka-
lenderjahr noch unberücksichtigt bleiben.

Die nächste Ausgabe der Lauschaer Zeitung
erscheint am Freitag, dem 12.04.2019

Redaktionsschluss
ist Dienstag, der 01.04.2019

Informationen

Information über eine Straßenausbaumaß-
nahme nach Thüringer Kommunalabgaben-
gesetz

Anlieger Lauschaer Straße im Ortsteil Ernsthal

Durch die Stadt Lauscha wird im Jahr 2019 die Straßen-
beleuchtungsanlage im Ortsteil Ernstthal in der Lau-
schaer Straße von Haus-Nr. 3 (Feuerwehr) bis Nr. 39 
(Sportpark Böhm) erneuert.
Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme nach § 7 
Thüringer Kommunalabgabengesetz. Zur teilweisen De-
ckung des Aufwandes werden einmalige Beiträge von 
denjenigen Grundstückseigentümern (Anlieger) erho-
ben, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser 
Einrichtung besondere Vorteile bietet.

5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag 
eingereicht, so wird die Wahl ohne Bindung an einen vor-
geschlagenen Bewerber durchgeführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahl-
leiter der Stadt unverzüglich auf Mängel überprüft und 
die Beauftragten oder die Einzelbewerber aufgefordert, 
festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel der Wahl-
vorschläge müssen spätestens am 34. Tag vor der Wahl 
(22. April 2019) bis 18.00 Uhr behoben sein. Am 33. Tag 
vor der Wahl (23. April 2019) tritt der Wahlausschuss der 
Stadt zusammen und beschließt, ob die eingereichten 
Wahlvorschläge den durch das Thüringer Kommunal-
wahlgesetz und die Thüringer Kommunalwahlordnung 
gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig 
zuzulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die 
Wählbarkeit nach der Zulassung des Wahlvorschlages, 
aber vor der Wahl, so findet die Wahl nicht statt.
7.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in 
männlicher und weiblicher Form.

Lauscha, 26. Februar 2019
Krauße
Wahlleiter

Beschlüsse Stadtratssitzung vom 25.02.2019
Durch Rechtsvorschrift angeordnete öffentliche oder 
ortsübliche Bekanntmachungen der Stadt Lauscha wer-
den gemäß § 27a Thüringer Verwaltungsverfahrensge-
setz (ThürVwVfG) zusätzlich im Internet auf der Inter-
netseite der Stadt Lauscha unter

www.lauscha.de
zugänglich gemacht.

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 25.02.19 
folgende Beschlüsse gefasst:
Beschluss Nr.: 06/01/19
Bestellung Gemeindewahlleiter zur Kommunalwahl/ 
Stadtrat, Ortsteilrat und Ortsteilbürgermeisterwahl am 
26. Mai 2019 (Stichwahl 09. Juni 2019)
Der Stadtrat der Stadt Lauscha bestellt als Gemeinde-
wahlleiter zu der Kommunalwahl/Stadtrat, Ortsteilrat 
und Ortsteilbürgermeister am 26. Mai 2019 (Stichwahl 
09. Juni 2019) Herrn Jens Krauße.
Beschluss Nr.: 06/02/19
Bestellung Stellvertreter Gemeindewahlleiter zu den 
Kommunalwahlen Stadtrat, Ortsteilrat und Ortsteilbür-
germeister am 26. Mai 2019 (Stichwahl 09. Juni 2019)
Der Stadtrat der Stadt Lauscha bestellt als Stellvertreter 
Gemeindewahlleiter zu den Kommunalwahlen Stadtrat, 
Ortsteilrat und Ortsteilbürgermeister am 26. Mai 2019 
(Stichwahl 09. Juni 2019) Frau Beate Züllich.
Beschluss Nr.: 06/03/19
Ermächtigung des Bürgermeisters zur Tilgung eines 
Kommunaldarlehens
Der Stadtrat der Stadt Lauscha ermächtigt den Bürger-
meister zur Tilgung des Kommunaldarlehens (Vertrags-
nummer: 6005107893) zum 30.03.2019.
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Die Gesamtkosten der Maßnahme, die aus einem Tief-
bauteil und einem technologischen Teil besteht, betra-
gen auf der Grundlage der Kostenfeststellung 53.571,80 
Euro.
Diese Information erfolgt vorsorglich, ohne auf den der-
zeitigen Stand der beabsichtigten Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge einzugehen.

Sprechzeiten der Schiedsstelle
Die Stadt Lauscha gibt die Sprechzeiten der Schieds-
stelle im Rathaus für 2019 bekannt:

28. März
11. April
23. Mai
20. Juni

19. September
17. Oktober

21. November
12. Dezember

jeweils Donnerstags von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr
im Rathaus der Stadt Lauscha

Bahnhofstraße 12, kleiner Sitzungssaal
Die Schiedsstelle ist telefonisch erreichbar über die 
Zentrale der Stadtverwaltung Lauscha unter 036702-
2900.
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